
I. Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7 über die Ermächtigung zum 

Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie zum Ausschluss des 

Bezugsrechts 

§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG bietet Aktiengesellschaften die Möglichkeit, aufgrund einer 

Ermächtigung der Hauptversammlung eigene Aktien bis zu insgesamt 10 % ihres 

Grundkapitals zu erwerben. Ziffer 7 der Tagesordnung enthält den Vorschlag, eine 

entsprechende Ermächtigung für die gesetzlich zugelassene Höchstdauer von fünf 

Jahren zu erteilen. Damit soll der Vorstand in die Lage versetzt werden, im Interesse der 

Gesellschaft und ihrer Aktionäre eigene Aktien über die Börse bis zur Höhe von 

insgesamt 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft erwerben zu können. Die 

vorgeschlagene Ermächtigung soll die von der Hauptversammlung 2020 beschlossene 

Ermächtigung, die bis zum 30. Juni 2025 befristet ist, inhaltlich im Wesentlichen 

unverändert erneuern. 

Die von der Gesellschaft erworbenen eigenen Aktien können über die Börse oder durch 

ein öffentliches Angebot an alle Aktionäre wieder veräußert werden. Mit diesen 

Möglichkeiten wird sowohl beim Erwerb als auch bei der Wiederausgabe der Aktien 

der Grundsatz der Gleichbehandlung der Aktionäre gewahrt. 

Darüber hinaus kann die Gesellschaft die erworbenen eigenen Aktien auch außerhalb 

der Börse ohne ein an alle Aktionäre gerichtetes öffentliches Angebot veräußern, wenn 

der Preis der Aktien den Börsenkurs zur Zeit der Veräußerung nicht wesentlich 

unterschreitet. Mit dieser Ermächtigung wird von der in § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in 

entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 S. 4 AktG zugelassenen Möglichkeit zum 

erleichterten Bezugsrechtsausschluss Gebrauch gemacht. Im Interesse der Gesellschaft 

soll damit insbesondere die Möglichkeit geschaffen werden, institutionellen Investoren 

im In- und Ausland Aktien der Gesellschaft anzubieten und den Aktionärskreis zu 

erweitern. Die Gesellschaft soll mit der erbetenen Ermächtigung in die Lage versetzt 

werden, auf günstige Börsensituationen schnell und flexibel reagieren zu können. Die 

Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der Aktionäre werden dabei angemessen 

gewahrt. Die auf § 186 Abs. 3 S. 4 AktG gestützte Ermächtigung zum 

Bezugsrechtsausschluss bei der Veräußerung eigener Aktien ist unter Einbeziehung 

etwaiger Ermächtigungen zur Ausgabe von neuen Aktien oder 

Wandelschuldverschreibungen unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 

S. 4 AktG auf insgesamt höchstens 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft beschränkt. 

Maßgeblich ist grundsätzlich das Grundkapital bei Wirksamwerden der Ermächtigung. 

Sofern das Grundkapital der Gesellschaft im Zeitpunkt der Ausübung der 

Erwerbsermächtigung geringer sein sollte, ist dieses geringere Grundkapital 

maßgeblich. Auf diese Höchstgrenze werden Aktien angerechnet, die anderweitig unter 

Ausschluss des Bezugsrechts gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 S. 4 AktG 

ausgegeben werden. Dem Gedanken des Verwässerungsschutzes der Aktionäre wird 

dadurch Rechnung getragen, dass die Aktien nur zu einem Preis veräußert werden 

dürfen, der den maßgeblichen Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitet. Die 

endgültige Festlegung des Veräußerungspreises für die eigenen Aktien geschieht 

zeitnah vor der Veräußerung. Der Vorstand wird sich dabei - unter Berücksichtigung 

der aktuellen Marktgegebenheiten - bemühen, einen eventuellen Abschlag auf den 

Börsenkurs so niedrig wie möglich zu halten. Interessierte Aktionäre können ihre 

Beteiligungsquote zu im Wesentlichen gleichen Bedingungen durch Zukäufe im Markt 

erhalten. 



Die Gesellschaft soll ferner die Möglichkeit erhalten, eigene Aktien als Gegenleistung 

im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder bei Erwerb von Unternehmen 

oder Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder zum Erwerb 

sonstiger Vermögensgegenstände anbieten zu können. Die vorgeschlagene 

Ermächtigung soll der Gesellschaft den notwendigen Handlungsspielraum geben, um 

sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb schnell und flexibel ausnutzen zu können. 

Dem trägt der vorgeschlagene Ausschluss des Bezugsrechts Rechnung. Bei der 

Festlegung der Bewertungsrelationen wird der Vorstand sicherstellen, dass die 

Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt bleiben. In der Regel wird er sich bei der 

Bemessung des Wertes der als Gegenleistung hingegebenen Aktien am Börsenkurs der 

Aktien der Gesellschaft orientieren. Eine schematische Anknüpfung an einen 

Börsenkurs ist indes nicht vorgesehen, insbesondere um einmal erzielte 

Verhandlungsergebnisse nicht durch Schwankungen des Börsenkurses in Frage zu 

stellen. Konkrete Akquisitionsvorhaben bestehen derzeit nicht. 

Schließlich erlaubt die Ermächtigung der Gesellschaft, ohne weiteren 

Hauptversammlungsbeschluss eigene Aktien einzuziehen. Auch eine solche 

Ermächtigung ist üblich. Sie erlaubt es der Gesellschaft, auf die jeweilige 

Kapitalmarktsituation angemessen und flexibel zu reagieren. Die vorgeschlagene 

Ermächtigung sieht dabei entsprechend § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG vor, dass der Vorstand 

die Aktien auch ohne Kapitalherabsetzung einziehen kann. Durch Einziehung der 

Aktien ohne Kapitalherabsetzung erhöht sich der anteilige Betrag der übrigen 

Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft. Der Aufsichtsrat wird insoweit 

ermächtigt, die Satzung hinsichtlich der veränderten Anzahl der Stückaktien 

anzupassen. 

Der Vorstand wird die jeweils auf die Ausnutzung der Ermächtigung folgende 

Hauptversammlung über die Ausnutzung der Ermächtigung unterrichten. 

 


